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Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Hartz IV) kann erhalten, wer 
1. zwischen 15 und 64 Jahre alt ist,
2. erwerbsfähig ist (mindestens drei Stunden pro Tag arbeitsfähig), 
3. hilfebedürftig ist und
4. seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Arbeitslosengeld II. Nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. 
Die Leistungen umfassen den Regelbedarf, Mehrbedarfe, den Bedarf für Unterkunft und Heizung sowie Hilfen zur Eingliederung. 

Leistungsberechtigte haben unter den Voraussetzungen des § 28 SGB II Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. 

 Für die Beanspruchung der Leistungen genügt grundsätzlich ein Antrag beim Jobcenter. 
 
Das Jobcenter Landkreis Calw, das als gemeinsame Einrichtung zwischen dem Landkreis und der örtlichen Agentur für Arbeit betrieben wird, ist erreichbar

persönlich:  Jobcenter Landkreis Calw, Bahnhofstraße 37, 72202 Nagold,
                  Außenstelle Calw: 
       Untere Brücke 1, 75365 Calw,

        Außenstelle Bad Wildbad: Kleinenztalstr. 1, 75323 Bad Wildbad; 

telefonisch: 07452/91900 und 07051/96980,

postalisch:  Jobcenter Landkreis Calw, Postfach 1163, 72191 Nagold,

 
Ihre Ansprechpartner: 
Geschäftsführer: Herr Arnold
Stellvertretender Geschäftsführer: Herr Syring[image: image2][image: image3][image: image4]
